
     
 

 

 
 
Eltern helfen Eltern e.V. 
in Berlin-Brandenburg 
Beratungs- und Geschäftsstelle Berlin 
Schottstraße 6, 10365 Berlin 
Telefon 030 / 55 49 10 44 
 

Eltern helfen Eltern e.V. 
in Berlin-Brandenburg 
Beratungs- und Begegnungsstätte Oranienburg 
Bernauer Straße 100, 16515 Oranienburg 
Telefon und Fax 03301 / 80 12 08 

 

Der Zugang zu unseren Stellen in Berlin 
und Oranienburg ist rollstuhlgerecht. 

 

 

Falls Sie weitere Informationen zu unserem Verein 
haben möchten, wenden Sie sich bitte telefonisch 
oder schriftlich an unsere Stellen. 
Wir helfen Ihnen gerne weiter. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Informationen  
erhalten Sie auch unter 

http://www.ehe-berlin-brandenburg.de 

 

 

Eltern helfen Eltern e.V.  
in Berlin - Brandenburg 

ist Mitglied  

˗ im Diakonischen Werk Berlin-Brandenburg-
schlesische Oberlausitz e.V., 

˗ im VEBA - Verband der Evangelischen 
Behindertenarbeit Berlin-Brandenburg e.V., 
Fachverband im DWBO, 

˗ im BEB - Bundesverband Evangelische 
Behindertenhilfe - Fachverband im Diakonischen 
Werk der EKD und 

˗ in der EAF - Evangelische Aktionsgemeinschaft für 
Familienfragen - LAK Berlin-Brandenburg e.V. 

 
 

Registriert im Vereinsregister  
beim Amtsgericht Charlottenburg (14366Nz) 

 

 

 

Bankverbindung: 
Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam 
 IBAN DE 18 1605 0000 3740 0024 59 
 BIC WELA DE D1 PMB 
KD-Bank e.G.   IBAN DE 67 3506 0190 1566 8070 13 
 BIC GENO DE D1 DKD 
 

Wir sind als gemeinnützig anerkannt,  
Spenden an uns sind steuerlich absetzbar. 
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Beitrags- 
zahlung 

 
 
 

 



     
 

 

Hiermit informieren wir Sie über die zu zahlenden  
Beiträge unseres Vereins „Eltern helfen Eltern e.V.  
in Berlin-Brandenburg“. 
 

Ordentliche Mitglieder 

Die Beitragszahlung ergibt sich für ordentliche 
Mitglieder wie folgt: 

(a) Das erste im Haushalt lebende Mitglied 
sofern (c) nicht zutrifft ............ pro Monat € 6,00 

(b) Jeder weiter in Haushalt lebende  
Familienangehörige ............... betragsfrei 

(c) Mitglieder unter 18 Jahre, Schwerbehinderte,  
Rentner, Studenten, Sozialhilfeempfänger, 
Arbeitslose, die nicht unter (b) schon 
beitragsbefreit sind ................ pro Monat € 3,00 

(d) Mitglieder ohne Einkommen .. beitragsfrei 
 

Angeschlossene Vereinigungen 

Die Beitragszahlung von angeschlossenen 
Vereinigungen ergibt sich wie folgt: 

pro angeschlossene  
Vereinigung ................................ pro Monat € 6,00 
 

Fördermitglieder 

Die Beitragszahlung für Fördermitglieder ergibt sich  
wie folgt: 

Grundbetrag ............................... pro Monat € 6,00 

+ Förderbetrag ........................... nach eigenem 
Ermessen 

 

Die Beitragszahlungen sind ganz- oder halbjährig  
zu entrichten, für das erste Halbjahr bzw. für das 
Jahr bis zum 31.1. und für das zweite Halbjahr  
bis zum 30.6. 

Die Zahlung erfolgt unter Angabe der 
Mitgliedsnummer als Zahlungsgrund auf dem 
Einzahlungsbeleg auf das 

Konto der KD-Bank e.G. 
IBAN DE 67 3506 0190 1566 8070 13 
BIC GENO DE D1 DKD. 

Die Mitgliedsnummer ist der Mitgliedskarte zu 
entnehmen. 

Sollten Sie aus persönlichen Gründen den Beitrag 
nicht in voller Höhe zahlen können, so wenden  
Sie sich bitte vertrauensvoll an den Vorstand  
oder an unsere Beratungs- und Geschäftsstellen. – 
Wir helfen Ihnen! 

Die Einzahlung sollte per Überweisung an die  
KD-Bank e.G. erfolgen. 

Ein Beispiel (eine Überweisung an die  
KD-Bank e.G.) finden Sie auf der Nebenseite. Im 
Zweifelsfall setzen Sie sich bitte mit unseren 
Beratungs- und Geschäftsstellen in Verbindung. 

 

Diese Beitragsordnung wurde auf der Mitglieder-
versammlung vom 24.11.1990 beschlossen und auf 
den Mitgliederversammlungen vom 30.10.1999, 
19.5.2001, 21.10.2006 und 30.4.2016 auf Beschluss 
geändert. 

Die Kontendaten des Vereins wurden entsprechend 
der SEPA-Umstellung zum Jahreswechsel 2013 / 
2014 aktualisiert. 

 

 

 

 

 

Beispiel einer Überweisung 

 

Überweisung von einem Beispiel-Konto auf das 
Vereinskonto bei der KD-Bank e.G. 

 

 

 

 

 

 

Gültigkeit der Beitragsordnung 

Die vorliegende Fassung der Beitragsordnung 
ist ab 1. Januar 2017 gültig. 
 


